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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

15.05.2014 Anhörung 

 
 

Anfrage von Herrn Mährlein zur Querungshilfe Marommer Straße / Coppernicusstraße 
TOP 11.11 der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 
15.05.2014 
 
 
 
Herr Mährlein regt an, dass an der Querungshilfe Hinweisschilder für Rad – und Autofahrer 
angebracht werden, damit diese auf die Situation der Fußgänger aufmerksam gemacht wer-
den. 
Gem. § 39 Abs. 1 und § 45 Abs. 9 sind Verkehrszeichen und Einrichtungen nur dort anzu-
ordnen, wo dieses Aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Verkehrszei-
chen sollen den Verkehr sinnvoll lenken und so den Verkehr sicher führen. Ein derartiges 
Gebot ist vorliegend nicht ersichtlich.  
 
Eine Querungshilfe stellt ein Angebot zur sicheren Überquerung einer Straße dar, gewährt 
den Fußgängern keinerlei Bevorrechtigung im Straßenverkehr. Sie ermöglicht dem sicheren 
Verkehrsteilnehmer lediglich eine Erleichterung der Überquerung, indem dieser jeweils nur 
eine Fahrtrichtung beachten muss.  
 
Das Aufstellen von Hinweisschildern an dieser Querungshilfe würde dazu führen, dass an 
allen vergleichbaren Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet entsprechende Schilder aus 
Gleichbehandlung angebracht werden müssen.  
 
Aus den oben genannten Gründen wird kein Handlungsbedarf gesehen. 
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